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Sehr geehrte Mandanten,



das neue Jahr wollen wir mit positiven Steuernachrichten beginnen. Denn
diese gibt es dieses Mal recht umfangreich. Betriebe und das Wohnheim
können unabhängig vom Wert steuerfrei vererbt werden und nahe Verwandte
erhalten durch die Erbschaftsteuerreform deutlich höhere Freibeträge.
Haushaltsnahe Dienstleistungen lassen sich deutlich stärker von der Steuer
absetzen. Die Leistung des Handwerkers wirkt sich mit 1.200 Euro doppelt so
hoch wie noch 2008 aus. Die Fahrt zur Arbeit zählt wieder ab dem ersten
Kilometer. 



Generell profitieren Familien. Das Kindergeld steigt ab Januar 2009 um zehn
auf 164 Euro für die ersten beiden Kinder, für das dritte um 16 auf 170 Euro
und für jedes weitere um 16 auf 195 Euro. Darüber hinaus wird der
Kinderfreibetrag um 216 auf 6.024 Euro pro Sohn oder Tochter angehoben,
was für Eltern ab einem mittleren Einkommen zu einer Tarifentlastung bei der
Einkommensteuer führt. Zudem können Großeltern in bestimmten Fällen
erstmals das Elterngeld beziehen, wenn sie die Enkel betreuen. 



Alle Beitragszahler können ihre Vorsorgebeiträge an die gesetzliche
Rentenversicherung oder in eine Rürup-Police mit 68 statt 66 Prozent
absetzen und Arbeitnehmer dürfen den erhöhten Fördersatz für
vermögenswirksame Leistungen nutzen. Der steigt für in Beteiligungen
angelegte Gelder von 18 auf 20 Prozent und die Einkommensgrenze von
17.900 auf 20.000 und bei Verheirateten auf 40.000 Euro. Alle Anleger
kommen zudem in den Genuss, dass ihre Zinsen nur noch höchstens mit 25
Prozent Steuern statt der individuellen Progression erfasst werden. 



Auch der Ausblick stimmt positiv. Weitere Konjunkturpakete mit
Steuerentlastungen sind nicht ausgeschlossen und ab 2010 können Bürger
ihre Beiträge zur Krankenkasse und zur Pflegeversicherung steuerlich besser
absetzen als derzeit. 





Einen guten Start ins neue Jahr wünscht
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Alle Steuerzahler

Ehrenamtspauschale: Finanz-
amt äußert sich zur neuen
Steuerfreiheit
(Val) Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des
bürgerlichen Engagements wurde ab 2007 nicht nur der
Übungsleiterfreibetrag von 1.848 auf 2.100 Euro erhöht,
sondern auch eine völlig neue Pauschale für das
Ehrenamt vom 500 Euro pro Jahr neu eingeführt. Diese
kann für jede Art von Tätigkeit für gemeinnützige
Vereine, Verbände oder öffentliche Einrichtungen in
Anspruch genommen werden und ist lediglich an die
Voraussetzung geknüpft, dass die Tätigkeit der
Förderung von gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Organisationen dient. Dann sind Zahlungen
einer oder mehrerer Einrichtungen für nebenberufliche
Tätigkeiten bis zur Höhe von 500 Euro pro Jahr und
Person steuer- und sozialabgabenfrei, darüber
hinausgehende Beträge sind zu versteuern.

Das Bundesfinanzministerium hat nun den lang
erwarteten Anwendungserlass veröffentlicht, auf den
viele Vereine gewartet haben. Hiernach ist die
Ehrenamtspauschale nicht auf bestimmte Tätigkeiten im
gemeinnützigen Bereich begrenzt. Begünstigt sind daher
neben der Tätigkeit des Vorstandsmitglieds auch der
Einsatz von Bürokraft, Platzwart, Aufsichtspersonal oder
Reinigungskraft. Allerdings sind Zahlungen an
Amateursportler nicht begünstigt, die Verwendung des
Ehrenamtsfreibetrags scheidet also aus. Gleiches gilt für
die Einsatz- und Bereitschaftsdienstzeiten der
Rettungssanitäter und Ersthelfer. Hier wirkt sich die
Verwaltungsauffassung aber günstig aus, weil hier für
die geleisteten Zahlungen der höhere
Übungsleiterfreibetrag von 2.100 Euro genutzt werden
darf.

Den Freibetrag gibt es nur, wenn die Tätigkeit
nebenberuflich ausgeübt wird und nicht mehr als ein
Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren
Vollzeiterwerbs beträgt. Wer aber z.B. als Hausfrau,
Schüler, Student, Rentner oder Arbeitsloser keinen
Hauptberuf ausübt, ist ebenfalls begünstigt. Als
Auftraggeber dürfen gemeinnützige Körperschaften
fungieren. Das sind Vereine, Verbände, Gemeinden,
Kammern, Universitäten oder Träger der
Sozialversicherung. Begünstigt sind hierbei auch
mittelbare Tätigkeiten für den guten Zweck, also etwa
der Kartenverkäufer im Museum oder die
Aufsichtstätigkeit im Schwimmbad. Den Freibetrag gibt
es immer nur personenbezogen. Bei Eheleuten kann
jeder dies für seine Tätigkeiten nutzen, sodass das Paar
im Jahr 1.000 Euro steuerfrei nebenher kassieren kann.
Eine Übertragung von nicht ausgeschöpften Teilen des
Freibetrags ist jedoch ausgeschlossen. Der
Jahresfreibetrag wird auch dann gewährt, wenn die
begünstigte Tätigkeit lediglich wenige Monate ausgeübt

wird. Denn er ist nicht zeitanteilig aufzuteilen.

Ein-Prozent-Regelung: Auf
einen für den Rennsport
umgebauten Pkw angewendet
(Val) Die Anwendung der so genannten Ein-Prozent-
Regelung für privat genutzte Dienstfahrzeuge ist
Gegenstand zahlreicher Verfahren beim Finanzgericht.
Jetzt hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf diese
Regelung auch für einen für den Rennsport umgebauten
Pkw zugelassen.

Dem Verfahren lag ein ungewöhnlicher Sachverhalt
zugrunde: Die Klägerin betreibt ein Unternehmen,
dessen Gegenstand die Entwicklung, die Produktion und
der Vertrieb von Fahrwerksteilen ist. Im Rahmen der
Lohnsteuer-Außenprüfung stellte das Finanzamt fest,
dass die Klägerin einem ihrer Arbeitnehmer, der weder
Gesellschafter noch Geschäftsführer war, ein zu einem
Rennfahrzeug umgebautes Fahrzeug zur Verfügung
gestellt hatte. Das Fahrzeug verfügte sowohl über eine
Renn- als auch über eine Straßenzulassung. Die
Klägerin ermittelte den Wert der privaten Nutzung nach
der Ein-Prozent-Regelung und unterwarf ihn der
Lohnsteuer. Der Arbeitnehmer fuhr mit dem Fahrzeug
Rennen. Darüber hinaus wurde es zu Werbezwecken
und für gelegentliche Kundenfahrten genutzt. Sämtliche
Kosten für das Fahrzeug trug die Klägerin.

Das Finanzamt ging davon aus, dass die Klägerin dem
Arbeitnehmer das Fahrzeug zur Ausübung seines
Hobbys zur Verfügung stellte und bewertete den
geldwerten Vorteil in Höhe der gesamten für das Auto
entstandenen Aufwendungen. Das FG folgte dem nicht
und setzte den Lohnsteuerhaftungsbetrag wegen des an
den Arbeitnehmer überlassenen Pkw um mehrere
tausend Euro herab. Der angefochtene
Lohnsteuerhaftungsbescheid sei rechtswidrig und
verletze die Klägerin in ihren Rechten. Die private Pkw-
Nutzung durch den Arbeitnehmer der Klägerin sei nach
der Ein-Prozent-Regelung mit einem monatlichen Betrag
in Höhe von einem Prozent des Listenpreises
anzusetzen. Unzutreffend habe das Finanzamt sämtliche
laufenden Kosten des zum Rennwagen umgebauten
Porsche als geldwerten Lohnzufluss angesehen und die
darauf entfallende Lohnsteuer im Wege der
Lohnsteuerhaftung nacherhoben.

Finanzgericht Düsseldorf, 11 K 698/06 H

Jahressteuergesetz 2009:
Schulgeld, Gemeinnützigkeit
und Lohnsteuerabzug
(Val) Der Bundestag hat am 28.11.2008 mit dem
Jahressteuergesetz 2009 zahlreiche Änderungen des
Steuerrechts beschlossen. So kann unter anderem das
Schulgeld für Privatschulen bis zu 5.000 Euro jährlich

Seite  3  von  16

M&M Steuerberatungsgesellschaft mbH Januar 2009

www.MMSteuerberatung.de



von der Steuer abgesetzt werden. Extremistischen
Vereinen werden Steuervorteile, die mit der
Gemeinnützigkeit verbunden sind, aberkannt, wie etwa
die Befreiung von der Gewerbsteuer. Außerdem können
Ehepaare nun den Lohnsteuerabzug untereinander neu
aufteilen, um den meist hohen Lohnsteuerabzug
berufstätiger Ehefrauen in Steuerklasse V auszugleichen.

Finanziell begünstigt werden Familien, die Behinderte
aufnehmen. Beschlossen wurde ebenso eine
Steuerbefreiung für alle Einnahmen von
Sozialleistungsträgern, die einer Gastfamilie für Pflege,
Betreuung, Unterkunft und Verpflegung eines
behinderten Menschen gezahlt werden. Im letzten Jahr
hatten die Finanzbehörden festgelegt, dass das
Betreuungsgeld, das diesen Familien gezahlt wird, bis
auf einen Freibetrag von 300 Euro versteuert werden
muss.

Unternehmen agieren zunehmend international. Nun
können sie auch ihre Buchführungsaufgaben ins
Ausland verlagern, was bisher rechtlich nicht zulässig
war. Zur Senkung der Bürokratiekosten hat der
Bundestag diese Beschränkung aufgehoben und
zumindest die Verlagerung der EDV-gestützten
Buchführung erlaubt.

Wer noch die Eigenheimzulage erhält, kann die
Kinderzulage bis zum 27. Lebensjahr des Nachwuchses
beanspruchen. Verzichtet hat der Bundestag auf die
zunächst geplante verschärfte Besteuerung von
Firmenwagen, die auch privat genutzt werden. Auch wird
die Verjährgungsfrist für einfache Steuerstraftaten nicht
von fünf auf zehn Jahre hochgesetzt, wie ursprünglich
vorgesehen.

Um Arbeitgeber zu betriebsinternen Maßnahmen für die
Gesundheitsförderung der Mitarbeiter zu motivieren, hat
der Bundestag dafür eine Steuerbefreiung eingeführt.
Steuerfrei bleiben auch bestimmte Arbeitgeberbeiträge
für die Zukunftssicherung ihrer Arbeitnehmer.

Deutscher Bundestag, PM vom 28.11.2008

Steuerhinterziehung: Steuer-
schaden bestimmt Strafhöhe
maßgeblich
(Val) Der Bundesgerichtshof hat in einem
Grundsatzurteil zur Strafhöhe bei Steuerhinterziehung
unter anderem klargestellt, dass eine
Steuerhinterziehung, bei der der Hinterziehungsbetrag in
die Millionenhöhe geht, grundsätzlich mit einer
Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt
werden kann, zu ahnden ist.

In dem Urteil stellte der BGH zunächst klar, dass bei
einer Steuerhinterziehung der Steuerschaden
maßgeblich die Höhe der Strafe bestimme. Betrage der
Steuerschaden über 50.000 Euro, komme in der Regel
nur eine Freiheitsstrafe in Betracht. Diese könne nach

dem einschlägigen Straftatbestand zwischen sechs
Monaten und zehn Jahren liegen. Bei einem
sechsstelligen Hinterziehungsbetrag komme die
Verhängung einer Geldstrafe nur bei Vorliegen von
gewichtigen Milderungsgründen in Betracht. Bei
Hinterziehungsbeträgen in Millionenhöhe komme eine
aussetzungsfähige Freiheitsstrafe nur bei Vorliegen
besonders gewichtiger Milderungsgründe in Betracht.
Zudem erscheint dem BGH in letzterem Fall auch eine
Erledigung im Strafbefehlsverfahren regelmäßig für nicht
geeignet. Denn hier könne nur eine Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr, deren Vollstreckung zur Bewährung
ausgesetzt werde, verhängt werden.

Weiter hob der BGH hervor, dass die Zahlung des
Schwarzlohns nicht mehr wie bisher – für die Berechnung
der Sozialversicherungsbeiträge – als Bruttolohnabrede,
sondern als Nettolohnabrede gelte. Das ausbezahlte
Arbeitsentgelt sei also zu einem Bruttolohn
hochzurechnen. Der Hinterziehungsbetrag erhöhe sich
entsprechend.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 02.12.2008, 1 StR 416/08

Steuertermine Januar 2009
Umsatzsteuer und LohnsteuerUmsatzsteuer und Lohnsteuer

Umsatzsteuer-Voranmeldung
- 12/2008 und IV/2008 (ohne Dauerfristverlängerung)
- 11/2008 (mit Dauerfristverlängerung)

Lohnsteuer-Anmeldung
- 12/2008, IV/2008 und Jahresmeldung 2008

Abgabe spätestens 12.01.2009
Zahlung* spätestens
     - bei Überweisung 14.01.2009
     - bei Scheckzahlung 07.01.2009
     - bei Barzahlung 12.01.2009

* Bei Überweisung/Lastschrift gibt es eine Schonfrist von
drei Tagen, bis zu der kein Säumniszuschlag erhoben
wird. Die Schonfrist gilt nicht bei Barzahlung. Ein Scheck
gilt die Zahlung erst drei Werktage nach Einreichung als
geleistet. Daher muss er dem Finanzamt entsprechend
früher vorliegen.

SozialversicherungsbeiträgeSozialversicherungsbeiträge
Zahlung spätestens 29.01.2009

Beiträge Mini-Job im Privathaushalt für 7-12/08

15.01.09

Berichtigung Arbeitnehmer-Sparzulage für Betriebe

21.01.09
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Angestellte

Fahrtenbuch: Nur pingelig
genaue Führung wird akzeptiert
(Val) Haben Arbeitnehmer einen betrieblichen Pkw zur
Verfügung gestellt bekommen oder nutzt der
Selbstständige seinen Wagen für Beruf und Freizeit,
sollte noch vor dem Jahresende überprüft werden, ob
Privatnutzung und Pendelfahrten ins Büro nicht
günstiger über die Fahrtenbuch-Methode ermittelt
werden können. Hier hatte der Bundesfinanzhof in einer
Reihe von Urteilen die strenge Sichtweise der
Finanzverwaltung bestätigt, wonach ordnungsgemäße
Nachweise zwingend erforderlich sind. Berufstätige
sollten dies beachten, damit die Arbeit nicht im
Nachhinein umsonst war. Generell gilt aber: Nutzen
Unternehmer den Betriebs-Pkw oder Arbeitnehmer einen
von der Firma überlassenen Wagen, muss für die
Privatfahrten ein Gewinnaufschlag oder ein geldwerter
Vorteil versteuert werden. Dieser lässt sich einfach und
pauschal mit monatlich einem Prozent vom Listenpreis
des Fahrzeugs ermitteln. Das gelingt Selbstständigen
allerdings nur, wenn sie den Wagen überwiegend
dienstlich nutzen. Beim Arbeitnehmer sind die
Fahranteile unerheblich. Hinzu kommen noch die
Beträge für die tägliche Pendelstrecke zwischen
Wohnung und Betrieb. Dieser pauschale Ansatz ist
jedoch in vielen Fällen steuerlich ungünstig, wenn der
Wagen etwa nur selten für private Trips verwendet wird.
Dann lohnt es sich, die tatsächlich angefallenen Kosten
und Fahrten nachzuweisen und hierdurch zu einem
günstigeren Ergebnis zu kommen.

Ein hierfür benötigtes Fahrtenbuch muss zur Gewähr für
Vollständigkeit und Richtigkeit der darin gemachten
Angaben insbesondere zeitnah geführt werden. Eine
nachträgliche Erstellung ist demnach von vornherein
ungeeignet, um geltend gemachte Fahrtkosten zu
belegen. Es herrscht also eine strenge formalistische
Sichtweise, wenn es um die Fahrtenbuchführung geht.
Ausnahmen gelten hier nur, wenn Unterlagen durch
höhere Gewalt wie etwa Unwetter oder Hochwasser
verloren gegangen oder unleserlich geworden sind. In
derartigen Härtefällen ist der Arbeitnehmer oder
Selbstständige so zu stellen, als wäre der Nachweis
über ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch erbracht
worden. Es dürfen allerdings keine Anhaltspunkte gegen
die Ordnungsmäßigkeit der abhanden gekommenen
Unterlagen gegeben sein.

Diese Alternative zum Nachweis steht Arbeitnehmern
und Selbstständigen zu. Doch hierfür müssen sie über
das ganze Jahr hinweg ein Fahrtenbuch führen, alle
Kosten und Fahrten auflisten, sämtliche Belege
sammeln sowie die beruflichen Fahrziele exakt angeben.
Und wird dieser Nachweis anschließend vom Finanzamt
nicht anerkannt, war die ganze Arbeit umsonst.
Bemängelt wird zumeist, dass die Aufzeichnungen über
die Fahrten nicht zeitnah erfolgen, die Angaben

unschlüssig sind oder eine Änderung der Daten im
Nachhinein nicht ausgeschlossen werden kann.
Lückenhafte Führung sollte daher Tabu sein. Das
erspart nicht nur Ärger mit dem Finanzamt, sondern
mindert bei exakt aufgelisteten Dienstfahrten auch den
steuerpflichtigen Privatanteil.

Neue Steuerfreiheit: Gesund
mit Hilfe des Finanzamtes
(Val) Durch das jetzt vom Bundestag beschlossene
Jahressteuergesetz 2009 können Betriebe ihren
Arbeitnehmern pro Jahr bis zu 500 Euro steuer- und
sozialabgabenfrei für gesundheitsfördernde Maßnahmen
zuwenden. Diese neue Begünstigung gilt sogar schon ab
2008 sowohl für innerbetriebliche Aktionen als auch für
Barzuschüsse, wenn sich der Arbeitnehmer privat das
Rauchen abgewöhnen möchte oder nach Feierabend ein
Bewegungstraining besucht. Der neue Förderkatalog ist
umfangreich und reicht von Stressbewältigung am
Arbeitsplatz über Vorbeugung gegen Belastungen des
Bewegungsapparates bis hin zu Maßnahmen gegen
Suchtmittelkonsum wie beispielsweise rauchfrei im
Betrieb.

Unter die Steuerbefreiung fallen auch Barzuschüsse des
Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer, die diese für extern
durchgeführte Maßnahmen aufwenden. Der Betrieb
kann die entstandenen Kosten direkt bezahlen oder an
seine Mitarbeiter im Nachhinein erstatten. Die
Übernahme von Mitgliedsbeiträgen an Sportvereine ist
aber nicht steuerbefreit. Der Arbeitnehmer muss die
Leistung aber zusätzlich zu seinem normalen Gehalt
erhalten. Da das neue Gesetz rückwirkend zum
01.01.2008 in Kraft tritt, sollten Arbeitnehmer jetzt schon
das Gespräch mit dem Chef aufnehmen. Denn es bieten
sich viele Möglichkeiten, etwas für die Gesundheit zu tun
und dies auch noch ohne das Finanzamt.

Zeigt sich die Firma großzügiger und unterstützt die
Gesundheitsvorsorge mit mehr als 500 Euro im Jahr, hilft
das neue Gesetz ebenfalls. Dann ist nur der Betrag
steuerpflichtig, der oberhalb von 500 Euro liegt. Sofern
ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres den Job
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wechselt oder mehrere Beschäftigungsverhältnisse
nebeneinander hat, kann der Freibetrag sogar mehrfach
genutzt werden. Auch für Betriebe bietet die Vorschrift
einen Vorteil. Bislang musste der Arbeitgeber dem
Finanzamt oder Lohnsteueraußenprüfer immer
nachweisen, dass gesundheitsfördernde Maßnahmen,
wie etwa die Rückenmassage bei Dauerbeschäftigung
am Bildschirm, im ganz überwiegend betrieblichen
Interesse stehen. Nur dann fiel keine Lohnsteuer an.
Jetzt reicht es völlig aus, wenn es sich um eine generelle
Maßnahme zur Gesundheitsförderung handelt. Das baut
als Nebeneffekt dann auch noch Bürokratie ab.

Begünstigt sind neben normalen Arbeitnehmern auch
Teilzeitangestellte, 400-Euro-Jobber und sogar
Gesellschafter-Geschäftsführer.

Pendlerpauschale: Bayern will
schnell und unbürokratisch
handeln
(Val) «Die bayerischen Finanzämter werden das Urteil
zur Pendlerpauschale schnell und unbürokratisch
umsetzen». Dies hat Landesfinanzminister Georg
Fahrenschon angekündigt. Die Auszahlung müsse im
Interesse der Pendler so schnell als möglich erfolgen.

Die Steuererstattung für 2007 würden die Finanzämter
von sich aus so schnell wie möglich im Zeitraum Januar
bis März 2009 auszahlen. Hierzu würden sie
selbstständig eine maschinelle Neuberechnung der
Einkommensteuer auf der Grundlage der vorliegenden
Steuererklärungsdaten anstoßen. Soweit sich bei der
Neuberechnung eine Rückzahlung ergebe, werde
automatisch ein geänderter Steuerbescheid versandt.

Nicht selbstständig tätig werden könnten die
Finanzämter allerdings in den Fällen, in denen in der
Steuererklärung 2007 keine Angaben zur Entfernung
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und der Zahl der
Arbeitstage gemacht worden seien. Betroffene
Steuerzahler müssten für eine Rückzahlung diese Daten
erst dem Finanzamt mitteilen. Hierzu genüge ein
Schreiben an das Finanzamt.

Die Pendlerpauschale für das Jahr 2008 wird laut
Fahrenschon im Rahmen der Veranlagung 2008
automatisch entsprechend der Daten in der
Einkommensteuererklärung ab dem ersten Kilometer mit
30 Cent berücksichtigt. Für das Jahr 2009 trügen die
Finanzämter ab sofort auf Antrag die ungekürzte
Pendlerpauschale auf der Lohnsteuerkarte ein; sie wirke
sich damit jeden Monat positiv beim Lohnsteuerabzug
aus.

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, PM vom
09.12.2008

Privat motivierte Wohn-
sitzverlegung: Führt nicht zu
doppelter Haushaltsführung
(Val) Steuerpflichtige, die an einem anderen Ort als dem,
an dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben, arbeiten und
dort einen Zweitwohnsitz unterhalten, können die dafür
entstehenden Mehraufwendungen als Werbungskosten
wegen beruflich veranlasster doppelter
Haushaltsführung geltend machen. Das gilt jedoch nicht,
wenn das Auseinanderfallen von Wohn- und Arbeitsort
nicht durch die Berufstätigkeit, sondern aufgrund privater
Entscheidung entstanden ist, wie das Finanzgericht (FG)
Berlin-Brandenburg bekräftigt hat.

Die Kläger, ein Ehepaar, waren von ihrem
ursprünglichen Wohn- und Arbeitsort weggezogen, um
näher bei ihren Eltern wohnen und diese dadurch besser
unterstützen zu können. Nur die Ehefrau fand jedoch
einen Arbeitsplatz am neuen Wohnort; der Ehemann
blieb bei seinem alten Arbeitgeber am alten Wohnort
beschäftigt. Die Kläger machten daraufhin die Kosten
der Zweitwohnung des Ehemannes am alten Wohnort
als Kosten doppelter Haushaltsführung geltend. Das
Finanzamt erkannte die Kosten jedoch nicht als
Werbungskosten an; mit ihrer Klage vor dem FG
scheiterten die Kläger ebenfalls. Dieses sah es als
erwiesen an, dass der Umzug der Kläger rein private
Gründe hatte. Kosten doppelter Haushaltsführung seien
aber nur anzuerkennen, wenn Wohn- und Arbeitsort
gerade wegen der Berufstätigkeit auseinander fielen,
wenn also ein Steuerpflichtiger unter Beibehaltung
seines Wohnsitzes aus beruflichen Gründen gezwungen
sei, einen weiteren Wohnsitz zu unterhalten, nicht
hingegen, wenn er aus freien Stücken seinen Wohnsitz
von seinem Arbeitsort wegverlege, so das FG.

Finanzgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom
25.09.2008, 14 K 2114/05 B

Seite  6  von  16

M&M Steuerberatungsgesellschaft mbH Januar 2009

www.MMSteuerberatung.de



Familie und Kinder

Erbschaftsteuer: Länder
stimmen Reform zu
(Val) Der Bundesrat hat am 05.12.2008 der Reform der
Erbschaftsteuer zugestimmt. Der Beschluss der Länder
bringt jahrelange Verhandlungen zur konkreten
Ausgestaltung der vom Bundesverfassungsgericht
vorgeschriebenen Reform zum Abschluss.

Im November 2006 hatten die Verfassungsrichter die
derzeit geltende Erbschaftsbesteuerung wegen
ungleicher Behandlung verschiedener Vermögensarten
für grundgesetzwidrig erklärt. Nach der jetzt vom
Bundesrat gebilligten Neuregelung erfolgen Bewertung
und Versteuerung der einzelnen Vermögensklassen
künftig einheitlich nach Verkehrswerten.

Die Reform hebt zudem steuerliche Freibeträge an und
stellt selbst genutztes Wohneigentum für Eheleute,
eingetragene Lebenspartner und Kinder unter
bestimmten Bedingungen gänzlich erbschaftsteuerfrei.
Erbfallbedingte Unternehmensübergänge werden künftig
steuerlich günstiger behandelt. Dies soll vor allem
Beschäftigte kleinerer und mittlerer Unternehmen vor
dem Verlust ihres Arbeitsplatzes schützen.

Die im Gesetz vorgesehene Reduzierung der so
genannten Behaltensfrist bei Unternehmensvererbung
entspricht früheren Anregungen der Länder. Zukünftig
muss ein Betrieb nicht mehr 15, sondern nur noch
sieben Jahre gehalten werden, damit 85 Prozent des
Betriebsvermögens von der Steuer verschont bleiben.

Auch wird nach Angaben des Bundesrates ein
«Fallbeileffekt» bei Betriebsübergang vermieden. Die
Länder hätten sich bereits Anfang 2008 entschieden
dagegen ausgesprochen, dass ein Erbe die steuerliche
Begünstigung auch dann vollständig verliert, wenn er
den Betrieb erst kurz vor Ablauf der Behaltensfrist
aufgeben müsse. Nunmehr sehe der Gesetzesbeschluss
eine zeitanteilige Steuerverschonung vor.

Die Reform soll zum 01.01.2009 in Kraft treten.

Bundesrat, PM vom 05.12.2008

Familienförderung 2009: Der
Staat wird großzügiger
(Val) Insbesondere durch das Familienleistungsgesetz
werden Eltern und ihr Nachwuchs gestärkt. Ab Neujahr
2009 wird das monatliche Kindergeld angehoben, was
besonders Familien mit vielen Kindern sowie einem
unteren und mittleren Einkommen zugute kommt.

Kindergeld      	2008	2009	Erhöhung
1. und 2. Kind je	154	164	+ 10
3. Kind	                154	170	+ 16
ab dem 4. Kind je	179	195	+ 16

Für Sohn oder Tochter steigt zudem der Kinderfreibetrag
um jeweils 216 Euro von zuvor 3.648 auf 3.864 Euro.
Insgesamt werden damit die Freibeträge für jedes Kind
von 5.808 auf 6.024 Euro erhöht.

Jeweils zum Schuljahresbeginn am 1. August
bekommen hilfebedürftige Kinder bis zur Vollendung des
25. Lebensjahres eine zusätzliche Leistung für
Schulbedarf von 100 Euro bis zum Abschluss der
Jahrgangsstufe 10. Die Leistung dient insbesondere
dem Erwerb der persönlichen Schulausstattung, z.B.
Schulranzen oder Schreib- und Rechenmaterialien. Der
Anspruch besteht, wenn mindestens ein im Haushalt
lebender Elternteil am 1. August des jeweiligen Jahres
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des
Lebensunterhalts hat. Schüler, die nicht im Haushalt
ihrer Eltern leben, erhalten die Leistung, wenn ihnen der
Anspruch auf Leistungen für Unterkunft und Heizung
zusteht.
Paare mit Bruttoeinkommen von bis zu 900 Euro
monatlich und Alleinerziehende mit Einkommen von bis
zu 600 Euro monatlich bekommen schon seit dem
01.10.2008 mehr Geld, indem der Kinderzuschlag bis zu
140 Euro pro Sprössling beträgt, die
Einkommensgrenzen deutlich sinken sowie zusätzliche
Erwerbseinkommen nur noch zu 50 Prozent
angerechnet werden (zuvor 70 Prozent). Ab dem
01.01.2009 werden erstmals die Heizkosten beim
Wohngeld berücksichtigt. Dies geschieht zu rund 20
Prozent bei durchschnittlich anrechenbarer
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Haushaltsgröße, gestaffelt nach Haushaltsgröße. Damit
steigt die Zahl der Empfängerhaushalte um rund
210.000 auf 810.000. Das durchschnittliche Wohngeld
steigt von monatlich 92 auf 142 Euro.

Bereits seit dem 01.10.2008 liegen die BAföG-
Bedarfssätze um zehn und die Freibeträge um acht
Prozent über den vorherigen Beträgen. Damit wird es
voraussichtlich 100.000 BAföG-Geförderte mehr geben.
Der BAföG-Höchstsatz liegt bei 643 Euro monatlich
(bisher 585 Euro). Neben dem Studium lässt sich zudem
mehr Geld hinzuverdienen: Die Höchstgrenze wurde auf
400 Euro im Monat angehoben. Außerdem wird das
Studium mit Kind erleichtert, indem es für das erste Kind
einen neuen Kinderbetreuungszuschlag in Höhe von 113
Euro und für jedes weitere Kind in Höhe von 85 Euro
monatlich gibt. Zu guter Letzt kommt es im Rahmen der
Riester-Förderung zu einer kleinen Verbesserung, indem
der neue Berufseinsteiger-Bonus von 200 Euro beim
Sonderausgabenabzug der Sparbeiträge nicht mindernd
berücksichtigt wird.

Kindergeldanspruch für
volljähriges Kind: Geht nicht
durch die Aufnahme einer
Auslandstätigkeit verloren
(Val) Eine in Deutschland ansässige Mutter verliert nicht
ihren Kindergeldanspruch im Inland, wenn sie in Holland
eine Berufstätigkeit aufnimmt und der Anspruch auf
holländisches Kindergeld wegen Erreichens der
Altersgrenze erloschen ist. Dies hat das Finanzgericht
(FG) Köln entschieden.

Auf der Grundlage eines Urteils des Europäischen
Gerichtshofs vom 20.05.2008 (C 352/06) kam das FG zu
dem Ergebnis, dass der Kindergeldanspruch in
Deutschland nicht aufgrund gemeinschaftsrechtlicher
Vorschriften entfalle.

Die Entscheidung betrifft eine seit Jahren in Deutschland
lebende belgische Staatsangehörige, die für zwei Kinder
über 18 Jahren Kindergeld bezog. Die zuständige
Familienkasse verweigerte ihr das Kindergeld, nachdem
sie eine Arbeitsstelle in den Niederlanden angenommen
hatte. Die Behörde berief sich dabei auf die EWG-
Verordnungen Nr. 574/72 und Nr. 1408/71. Danach
unterliege die Klägerin nur noch den Vorschriften des
Beschäftigungsstaats. Dass die Niederlande für Kinder
ab Vollendung des 18. Lebensjahres kein Kindergeld
mehr bezahle, war nach Auffassung der Familienkasse
unerheblich.

Der Senat hat gegen das Urteil die Revision beim
Bundesfinanzhof zugelassen. Dort ist zu derselben
Problematik unter dem Aktenzeichen III R 12/08 bereits
ein Verfahren gegen ein Urteil des Niedersächsischen
Finanzgerichts vom 24.01.2008 anhängig, wie das FG
Köln mitteilte.

Finanzgericht Köln, Urteil vom 25.09.2008, 10 K 4830/05

Schulgeld für private Mode-
schule: Keine Sonderausgabe
(Val) Schulgeldzahlungen für eine private Modeschule
sind steuerlich nicht als Sonderausgaben abziehbar.
Dies hat das Finanzgericht (FG) Rheinland-Pfalz
klargestellt.

Die Tochter der Kläger besucht eine private
Berufsfachschule für Mode im Vollzeitunterricht. Diese
Schule führt in einem zweieinhalbjährigen
Ausbildungsgang zum Abschluss als staatlich
anerkannte Modedesignerin. Die Schulgeldzahlungen
von insgesamt 4.200 Euro (monatlich 350 Euro)
machten die Kläger in ihrer Einkommensteuererklärung
2006 als Sonderausgaben geltend.

Das Finanzamt lehnte das jedoch mit der Begründung
ab, bei der besuchten Schule handele es sich nicht um
eine allgemein bildende Ergänzungsschule. Mit der
dagegen gerichteten Klage machten die Kläger geltend,
die Modeschule sei staatlich anerkannt. Nach dem
Anerkennungsbescheid des Kultusministeriums sei der
Schule die Eigenschaft einer anerkannten
Ergänzungsschule verliehen worden. Eine anerkannte
Ergänzungsschule erfülle auch den Tatbestand einer
allgemein bildenden Schule. Die Klage hatte jedoch
keinen Erfolg.

Das FG Rheinland-Pfalz führte aus, Voraussetzung für
den Schulgeldabzug bei den Sonderausgaben sei, dass
die Schule als Ersatzschule eigener Art nach
Landesrecht tatsächlich als Ersatzschule genehmigt
oder als allgemein bildende Ergänzungsschule
tatsächlich anerkannt worden sei. Die Qualifizierung der
Schule im Einzelfall sei nicht der Finanzverwaltung
überlassen, diese sei vielmehr an die Entscheidungen
der hierfür zuständigen obersten Kultusbehörden der
Länder gebunden. Die private Modeschule sei keine
nach Landesrecht genehmigte Ersatzschule. Sie sei
aber auch keine nach Landesrecht tatsächlich
anerkannte allgemein bildende Ergänzungsschule. Unter
«allgemein bildend» seien diejenigen Schulen zu
verstehen, die nicht auf einen bestimmten Beruf
vorbereiten würden, sondern die die allgemeinen
Grundlagen für die Bildung und Ausbildung der Schüler
schafften, wie insbesondere Grund- und Hauptschulen,
Realschulen und Gymnasien. Demgegenüber dienten
berufsbildende Schulen schwerpunktmäßig der
Ausbildung der Schüler auf einen bestimmten Beruf,
auch wenn sie allgemein bildende Fächer in ihrem
Lehrplan hätten. Zu letzteren zähle auch die private
Modeschule, die gezielt auf den Beruf des
Modedesigners vorbereite.

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, 3 K 2562/07
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Immobilienbesitzer

Bauabzugsteuer: Freistellungs-
bescheinigungen müssen   
geprüft werden
(Val) Wer mehr als zwei Wohnungen vermietet, muss
darauf achten, dass Bauunternehmer oder Handwerker
für ihre Leistungen eine gültige
Freistellungsbescheinigung vorlegen. Ansonsten sind
nach § 48 Einkommensteuergesetz 15 Prozent vom
Rechnungsbetrag an das Finanzamt abzuführen.
Geschieht dies nicht, haften Vermieter für diese
Bauabzugssteuer. Eine Überprüfung aller vorliegenden
Rechnungen ist daher angebracht, um der drohenden
Haftung zu entgehen. An Silvester 2008 laufen viele
Freistellungsbescheinigungen für Bauunternehmer und
Handwerker aus. Solche amtlichen Formulare sind
erforderlich, damit die Auftraggeber keine
Bauabzugsteuer abführen müssen. Diese Bescheinigung
stellt das Finanzamt Unternehmen aus, die ihren
Steuerpflichten pünktlich nachkommen. Sie haben eine
bestimmte Geltungsdauer, laufen maximal drei Jahre
und regelmäßig an Silvester aus.

Diese formalistische Verpflichtung besteht schon seit
2002 und ist bei vielen Hausbesitzern in Vergessenheit
geraten. Die Bauabzugsteuer schlägt bei Vermietern zu,
die Handwerker mit Installation, Instandhaltung,
Renovierung oder vergleichbaren größeren Arbeiten
beauftragen. Hier hat der Kunde vom Zahlbetrag 15
Prozent nicht an den Unternehmer selbst, sondern beim
zuständigen Betriebsfinanzamt anzumelden und
abzuführen. Unter den Begriff Bauleistung fallen alle
Leistungen zur Herstellung, Instandhaltung und
Renovierung. Dabei muss das Unternehmen noch nicht
einmal der Baubranche angehören. So gilt die Vorschrift
etwa auch für Maler und Lackierer, Fliesenleger oder
Verputzer.

In diesen Fällen müssen sich Vermieter grundsätzlich
mit der Berechnung von Steuerbeträgen für fremde
Unternehmer beschäftigen. Bemessungsgrundlage für
den Steuerabzug ist die Zahlung inklusive Umsatzsteuer.
Es kommt nicht auf den Zeitpunkt der Vergabe des
Bauauftrags, sondern nur auf den der Zahlung an. Die
gesetzliche Verpflichtung zum Steuerabzug entsteht in
dem Zeitpunkt, in dem die Rechnung beglichen wird.
Dann muss der Hausbesitzer bis zum zehnten Tag nach
Ablauf des Zahlungsmonats eine Steueranmeldung
abgeben und den Betrag an den Fiskus überweisen.
Kommt er der Verpflichtung nicht nach, drohen
Verspätungs- oder Säumniszuschläge.

Legt die Baufirma dem Hausbesitzer eine gültige
Freistellungsbescheinigung vor, braucht der
Auftraggeber keinen Steuerabzug vorzunehmen. Die
Bescheinigung muss zum Zeitpunkt der Zahlung
vorliegen, sodass viele Firmen den amtlichen Vordruck

erst der Rechnung beilegen. Wird die
Freistellungsbescheinigung erst nach der Zahlung
nachgereicht, befreit dies nicht von der Verpflichtung
zum Steuerabzug. Unternehmen sollten sich jetzt um
einen neuen Freibrief kümmern, sofern die alte
Freistellungsbescheinigung 2008 ausläuft. Die
Finanzbeamten dürfen den Antrag der Baufirma nicht mit
dem Einwand zurückweisen, es sei noch zu früh dafür.
Denn bereits sechs Monate vor Ablauf einer
Freistellungsbescheinigung kann eine neue beantragt
werden.

Dingliches Vorkaufsrecht:
Grundstückserwerb bei
Bestellung durch Vermächtnis
nicht steuerfrei
(Val) Hat ein Erblasser im Wege eines Vermächtnisses
angeordnet, einem von drei Miterben ein dingliches
Vorkaufsrecht an einem im Nachlass befindlichen
Grundstück zu bestellen, das hälftig den beiden anderen
Miterben vermacht worden ist, und hat der
Vorkaufsberechtigte sein Recht ausgeübt, ist der
dadurch zustande gekommene Erwerbsvorgang weder
nach § 3 Nr. 2 Grunderwerbsteuergesetz noch nach Nr.
3 der Vorschrift grunderwerbsteuerfrei. Dies hat der
Bundesfinanzhof entschieden.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 08.10.2008, II R 15/07

Ferienwohnungen: Einkünfte-
erzielungsabsicht muss oftmals
nachgewiesen werden
(Val) Der Bundesfinanzhof (BFH) hat zu der Frage
Stellung genommen, welche Anforderungen an die
Feststellung einer Einkünfteerzielungsabsicht bei nicht
ganzjährig vermieteten Ferienwohnungen zu stellen sind.

Bei einer auf Dauer angelegten Wohnungsvermietung
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geht das Einkommensteuergesetz nach der ständigen
Rechtsprechung des BFH typisierend von der Absicht
des Steuerpflichtigen aus, einen Einnahmeüberschuss
zu erzielen. Vermietet der Steuerpflichtige eine
Ferienwohnung im ganzen Jahr - bis auf ortsübliche
Leerstandszeiten - an wechselnde Feriengäste und nutzt
sie nicht selbst, so ist dieses Verhalten einer auf Dauer
angelegten Vermietungstätigkeit vergleichbar. Denn es
zeigt in nachprüfbarer Weise, dass der Steuerpflichtige
die Ferienwohnung in geeigneter Form am Markt
angeboten hat.

Wird nun - wie zumeist - eine Ferienwohnung nicht
durchweg im ganzen Jahr an wechselnde Feriengäste
vermietet, kommt es laut BFH für die Vergleichbarkeit
mit einer auf Dauer ausgerichteten Vermietungstätigkeit
darauf an, dass die ortsübliche Vermietungszeit von
Ferienwohnungen nicht erheblich (d.h. um mindestens
25 Prozent) unterschritten wird. Sei das der Fall, muss
die Einkünfteerzielungsabsicht durch eine Prognose
ebenso überprüft werden, wie wenn ortsübliche
Vermietungszeiten von vornherein nicht festgestellt
werden könnten. Die Feststellungslast trage der
Steuerpflichtige.

Im zugrunde liegenden Fall hatte die Klägerin in einem
Erholungsort, für den (offizielle) ortsübliche
Vermietungszeiten nicht feststellbar waren,
Ferienwohnungen an ständig wechselnde Gäste jeweils
weniger als 100 Tage im Jahr vermietet und in der
übrigen Zeit hierfür bereit gehalten. Der BFH gab die
Sache an das Finanzgericht zurück. Dadurch wollte er
unter anderem der Klägerin Gelegenheit geben, trotz
des Fehlens offizieller Belegungszahlen selbst
ortsübliche Vermietungszeiten durch eine repräsentative
Aufstellung darzulegen.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 19.08.2008, IX R 39/07

Grundstücksverkauf: Abfindung
für die Zustimmung ist nicht
steuerpflichtig
(Val) Erhält der Beteiligte einer
Grundstücksgemeinschaft eine Abfindung dafür, dass er
dem Geschäft zustimmt, ist das nicht als sonstige
Leistung zu besteuern. Nach einem Urteil des
Bundesfinanzhofs fällt das unter die Regelung für private
Immobilienverkäufe. Ist hier die zehnjährige
Spekulationsfrist abgelaufen, muss weder das Geschäft
an sich, noch der Aufschlag für einzelne Gesellschafter
versteuert werden (IX R 19/07). Das gilt beispielsweise,
wenn einzelne Beteiligte an einer Erbengemeinschaft
ihre Objekte verkaufen wollen und andere wiederum in
Erwartung steigender Immobilienpreise lieber noch
abwarten möchten.

Die Zustimmung der Gesellschafter wird dann dadurch
erkauft, dass sie einen höheren Anteil am Verkaufserlös
erhalten. Besteht die Grundstücksgemeinschaft
beispielsweise aus drei Personen, gibt es dann für jeden

nicht 33,3 Prozent vom Kaufpreis, sondern einer erhält
die Hälfte für seine Unterschrift unter den Notarvertrag
und die beiden anderen jeweils nur ein Viertel. Die
Differenz zwischen 33,3 und 50 Prozent muss dann nicht
separat und unabhängig von Haltefristen als sonstige
Leistung versteuert werden. Jeder der drei verkauft
seinen Hausanteil nämlich zu unterschiedlichen Preisen
und außerhalb der Spekulationsfrist. Denn würden nicht
alle Gesellschafter dem Verkauf zustimmen, käme
dieser überhaupt nicht zustande, so die Richter.

Der Mehrerlös für eine nicht steuerbare Veräußerung
des Anteils an einem Grundstück ist keine gesondert
erbrachte sonstige Leistung einer
vermögensverwaltenden Personengesellschaft an einen
ihrer Beteiligten. Denn die Zustimmung begründet kein
wirtschaftlich eigenständiges Verhalten, das von der
steuerfreien Übertragung des Grundstücks abgespalten
werden könnte.

Diese Regelung müsste auch gelten, wenn die Inhaber
eines Gemeinschaftsdepots darüber beraten, ob
Wertpapiere jetzt oder erst später abgestoßen werden
sollten. Sofern einer der Anleger einen überquotalen Teil
am Verkaufsgewinn erhält und die Titel schon ein Jahr
im Depot liegen, muss er wie alle anderen nichts
versteuern. Allerdings lassen sich dann auch keine
Börsenverluste geltend machen.
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Internet, Medien &
Telekommunikation

GEZ-Gebühren: Nicht für
gewerbliche Nutzung eines
Internet-PC
(Val) Wer einen internetfähigen PC gewerblich nutzt,
muss hierfür keine Rundfunkgebühren zahlen. Dies hat
das Verwaltungsgericht (VG) Wiesbaden klargestellt.
Denn es fehle an einer Rechtsgrundlage für die
Gebührenerhebung.

Der Kläger hat in demselben Haus, in dem sich auch
seine Privatwohnung befindet, ein Büro mit einem PC,
von dem aus er seinem Nebenerwerb nachgeht. Um
eine Klärung herbeizuführen, ob er denn
Rundfunkgebühren für seinen gewerblich genutzten PC
zahlen müsse, bat er um Erteilung eines
rechtsmittelfähigen Bescheids durch die GEZ und
brachte so das Verfahren ins Rollen.

Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt, da es
für die Gebührenerhebung keine tragfähige
Rechtsgrundlage gebe. Wegen ihres belastenden
Charakters müssten Beitrags- und Gebührenbescheide
im Gesetz klar definiert und von ihrem Ausmaß her
begrenzt sein. Der zahlende Bürger müsse aus dem
Wortlaut erkennen, für was und in welcher Höhe er mit
Abgaben belastet werde, betonte das VG. Die
Rundfunkgebührenpflicht werde durch Bereithalten eines
Rundfunkempfangsgerätes begründet. Was darunter zu
verstehen sei, definiere der
Rundfunkgebührenstaatsvertrag. Danach sei ein
Rundfunkempfangsgerät eine technische Einrichtung,
die zur Hör- und Sichtbarmachung oder Aufzeichnung
von Rundfunkdarbietungen geeignet sei. Habe der
Nutzer ein derartiges Gerät in seinem Besitz, komme es
auf die tatsächliche Inanspruchnahme und die
Nutzungsgewohnheiten im Einzelnen nicht mehr an.

«Neuartige Rundfunkempfangsgeräte» wie ein Internet-
PC, würden in den Vorschriften, die die Gebührenpflicht
regelten, allerdings nicht erwähnt. Nur aus einem
Umkehrschluss könne man auf das Vorliegen einer
Gebührenpflicht schließen. Das reicht laut VG aber nicht
aus. Denn damit sei der Gebührentatbestand nur
unzureichend konkretisiert. Ein vernünftiger
Durchschnittsbürger werde unter einem
Rundfunkempfangsgerät ein Radiogerät/Empfangsteil
verstehen, das zumindest auch zu Zwecken des
Rundfunkempfangs angeschafft worden sei. Diese treffe
auf einen Internet-PC nicht zu. Dieser werde - jedenfalls
außerhalb des privaten Bereichs - nicht typischerweise
zum Empfang von Sendungen des Hörfunks
bereitgehalten. Vielmehr stehe die Nutzung für
telekommunikative Anwendungen im Vordergrund. Ein
Rundfunkempfang über den PC zu beruflichen Zwecken

sei eher fern liegend.

Verwaltungsgericht Wiesbaden, Urteil vom 19.11.2008, 5
E 243/08.WI

Internet-Werbung für Al-Qaeda:
Verurteilung rechtskräftig
(Val) Das Urteil, mit dem das Oberlandesgericht (OLG)
Celle einen 38-jährigen in Deutschland lebenden Iraker
wegen Werbens um Mitglieder oder Unterstützer
ausländischer terroristischer Vereinigungen zu einer
Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt hat, ist
rechtskräftig.

Nach der Überzeugung des Gerichts verbreitete der
Angeklagte in den Jahren 2005 und 2006 über das
Internet in einem islamistisch ausgerichteten, für
jedermann zugänglichen Chatroom auf verschiedene
Weise Reden der Rädelsführer von Al Qaeda sowie von
Al Qaeda im Zweistromland. In diesen Reden wurde
durch die Al-Qaeda-Führer Bin Laden und Al Zawahriri
sowie den (inzwischen getöteten) Al Zarqawi zur
Teilnahme am Djihad sowie zur Tötung von Gegnern
aufgerufen. Zudem wurden bereits begangene
terroristische Anschläge gerechtfertigt. Aus dem Inhalt
der Texte in Verbindung mit der Person der Redner hat
das Oberlandesgericht die Überzeugung gewonnen,
dass damit Mitglieder oder zumindest Unterstützer für
die Vereinigungen gewonnen werden sollten und der
Angeklagte die Reden zu genau diesem Zweck im
Internet weiter verbreitete.

Der für Staatsschutzstrafverfahren zuständige Dritte
Strafsenat des Bundesgerichtshofs, der zu den durch
das Verfahren aufgeworfenen Rechtsfragen bereits in
einer Entscheidung zur Untersuchungshaft des
Angeklagten Stellung genommen hatte, hat die Revision
des Angeklagten verworfen. Das Urteil ist damit
rechtskräftig.

Bundesgerichtshof, Beschluss vom 25.11.2008, StB
28/08
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Pressefreiheit: Der Presserat
rügt per «Meinungsäußerung»
(Val) Rügen des Deutschen Presserates sind
Meinungsäußerungen und keine
Tatsachenbehauptungen. So hat das Oberlandesgericht
Frankfurt am Main in einem Rechtsstreit mit der
Verbraucherzeitschrift «Öko-Test» entschieden. Das
Aufsichtsgremium der deutschen Printmedien hatte der
Zeitschrift die Verletzung ihrer Sorgfaltspflicht
vorgeworfen: Sie habe in ihrem Jahrbuch «Kleinkinder»
nicht ausreichend auf einen Krebsverdacht bei drei
Neurodermitis-Cremes hingewiesen.

Zwar sei im Fließtext eine solche Warnung enthalten
gewesen, aber nicht in der daneben erschienenen
Tabelle. Das Gericht sah darin keine Verletzung der
Meinungsfreiheit, da in der Rüge des Presserates
unwahre Tatsachenbehauptungen nicht enthalten
gewesen seien. Auch die Grenze zur Schmähkritik sei
nicht überschritten worden.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main, 16 U 126/07

Stadtplanausschnitte: Dürfen
nicht einfach auf Website
übernommen werden
(Val) Wer einen Stadtplanausschnitt auf seine Website
stellen will - etwa, um den Kunden den Weg zum Laden
zu weisen - muss dem Karthographieverlag dafür etwas
bezahlen. Zumindest darf der Ausschnitt nicht einfach
aus dem Internet herunter geladen und auf die eigene
Homepage gestellt werden. Dies geht aus einem
aktuellen Urteil des Landgerichts München I hervor, bei
dem es um die Homepage für eine Münchener Kneipe
am Marienplatz ging.

Das besondere an dem Fall: Die mittlerweile getrennt
lebenden Münchener Wirtsleute wollten es beide nicht
gewesen sein, sondern schoben die Sache jeweils dem
anderen in die Schuhe. Er berief sich darauf, nur Inhaber
der Kneipe zu sein, während sie Inhaberin der Domain
sei und deshalb allein den Inhalt zu verantworten habe.
Auch sie wollte allerdings von der ganzen Angelegenheit
nichts gewusst haben; er habe die Domain hinter ihrem
Rücken auf ihren Namen angemeldet und die fragliche
Seite ins Netz gestellt.

In der mündlichen Verhandlung räumte er schließlich
ein, ein Gast habe den Wirtsleuten angeboten, die
Website der früheren Wirtschaft von ihr auf das neue
gemeinsame Lokal umzustellen. Das Ergebnis (samt
Stadtplanausschnitt) habe man sich dann auch
gemeinsam im Internet angesehen.

Das Gericht verurteilte nun beide Wirtsleute zur
Schadensersatzleistung und nahm dabei an, dass auch

sie von Anfang an Bescheid gewusst habe. Das Gericht
nahm ihr nicht ab, dass alles hinter ihrem Rücken
geschehen sein sollte: Irgendjemand musste dem Gast
ja die Zugangsdaten für die frühere Domain gegeben
haben. Außerdem buchte der Internetprovider der
Website in schöner Regelmäßigkeit von ihrem Konto ab.
Sie habe geglaubt - so ließ sie das Gericht wissen - es
habe sich dabei um «Aktivitäten ihres Sohnes»
gehandelt.

Landgericht München I, 7 O 330/08, nicht rechtskräftig

«Still got the Blues»:
Plagiatsvorwurf berechtigt
(Val) Das Gitarrensolo in «Still got the Blues» wurde aus
dem 16 Jahre älteren und nicht auf einem Tonträger
veröffentlichten Werk «Nordrach» entnommen. Dies hat
das Landgericht München I entschieden.

Der Kläger hatte behauptet, das Gitarrensolo in «Still got
the Blues» (1990) sei aus seinem Werk «Nordrach»
(1974) entnommen worden. «Nordrach» war allerdings
seinerzeit nicht auf Tonträger erhältlich, sondern
lediglich auf diversen Live-Konzerten und jedenfalls
einmal im Radio zu hören gewesen. Der Beklagte hatte
dann auch behauptet, «Nordrach» nicht gekannt zu
haben.

Nach Ansicht des Gerichts waren die
Übereinstimmungen beider Stücke aber so frappierend,
dass von einer Übernahme auszugehen war, zumal das
Gericht auch annahm, dass der Beklagte «Nordrach»
gehört haben konnte. Zu klären war auch, ob sich der
Beklagte das Stück aus «Nordrach» über 16 Jahre
merken konnte - schließlich gab es keine Tonträger, auf
denen man es sich immer wieder anhören hätte können.
Der zu dieser Frage gehörte gerichtliche
Sachverständige wollte eine solche Gedächtnisleistung
eines Musikers nicht ausschließen.

Das Gericht hatte jedoch keine Anhaltspunkte dafür,
dass die Übernahme bewusst erfolgte; allerdings stellt
auch eine nur unbewusste Übernahme eine
Urheberrechtsverletzung dar. Deshalb verurteilte das
Gericht den Beklagten und seine Plattenfirma zur
Auskunft und Schadensersatzleistung. Den geltend
gemachten Unterlassungsanspruch versagten die
Richter dem Kläger hingegen. Er hatte nämlich
gleichzeitig beantragt, bei der GEMA als Mitkomponist
geführt zu werden. Das - so meinte das Gericht - ginge
dann doch nicht zusammen: Einerseits an der
Auswertung des Songs partizipieren, andererseits aber
Aufführung und Verbreitung des Werkes verhindern zu
wollen.

Landgericht München I, 21 O 23120/00, nicht
rechtskräftig

Seite  12  von  16

M&M Steuerberatungsgesellschaft mbH Januar 2009

www.MMSteuerberatung.de



Kapitalanleger

Abgeltungsteuer: Fiskus
definiert schädliche
Millionärsfonds
(Val) Mit Luxemburg- und anderen Spezialfonds lässt
sich der Bestandsschutz vor der Abgeltungsteuer nicht
auf Dauer konservieren. Das Bundesfinanzministerium
konkretisiert jetzt über ein Schreiben, wann diese
Verschärfung greift (IV C 1 - S 1980-1/08/10011). Laut
Gesetz gilt der Schutz des Fondsmantels nicht, wenn

- Mindestanlagesummen ab 100.000 Euro verlangt oder
- nach den Vertragsbedingungen besonders
sachkundige Anleger verlangt werden.

Der Erlass geht sogar noch darüber hinaus. Beteiligen
sich maximal zehn Sparer an einem solchen Fonds, gilt
dieser grundsätzlich als steuerschädlich. Hier wird die
gesetzliche Voraussetzung einfach unterstellt, dass
Mindestanlagesummen vorausgesetzt sind und von den
Anlegern eine besondere Sachkunde gefordert wird.
Sofern solche Fondsanteile also ab 2009 verkauft
werden, muss der Anleger die unter der Abgeltungsteuer
angefallenen Gewinne mit dem Finanzamt teilen. Bei
herkömmlichen Investmentfonds kommt er hingegen
ohne Abgaben davon.

Auslöser dieser Verwaltungsanweisung sind die seit dem
13.02.2007 zugelassenen Spezialfonds aus Luxemburg,
da sie die Auswegstrategie gegen Abgeltungsteuer und
gestrichene Spekulationsfrist schlechthin sein sollten.
Das sind sie aber gerade nicht, zumindest nicht für
ehrliche Sparer. Denn im Prinzip lassen sich bessere
Steuereffekte mit jedem herkömmlichen heimischen
Investmentfonds realisieren, ohne Zusatzarbeit und
Formalismus.

Sofern Sparer bis Silvester 2008 einen thesaurierenden
Investmentfonds ordern, können sie ihre Papiere
weiterhin nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist
ohne Abgaben verkaufen und die Steuerfreiheit sogar
den Nachkommen vererben. Alle von den Managern
zwischenzeitlich realisierten Kursgewinne gehen ohne
Beteiligung des Finanzamts über die Bühne. Das können
Anleger nicht, die ihre Gelder unter dem bis Ende 2008
gegründeten Fondsmantel im Großherzogtum einsetzen.

Ganz ohne den Fiskus bleibt das Investment in
Luxemburg ohnehin nicht. Während der Laufzeit
anfallende Zinsen und Dividenden erfasst das Finanzamt
unabhängig davon, ob sie in der Heimat oder im
Großherzogtum fließen und ob sie im Fonds einbehalten
oder ausgeschüttet werden. Ehrliche Sparer müssen die
jenseits der Grenze fließenden Erträge alljährlich in der
Steuererklärung deklarieren.

Ab 2009 ändert sich das System und bringt

Privatanlegern mit Einnahmen im Luxemburger
Investmentvermögen Extra-Arbeit. Liegen die Fonds
nämlich in einem inländischen Depot, übernimmt die
Bank sämtliche fiskalischen Mühen und führt die 25
Prozent Abgeltungsteuer ab. Der Sparer hat sich im
Idealfall um nichts mehr zu kümmern und hat seine
Steuerpflichten schon erledigt. Nicht aber beim
Luxemburganteil: Hier wird keine Abgeltungsteuer
einbehalten. Das heißt aber für deutsche Anleger, dass
sie ihre Kapitalerträge aus dem Fonds weiter in ihrer
Steuererklärung anzugeben haben.

Abgeltungsteuer:
Freistellungsaufträge sollten
überprüft werden
(Val) Der Bank derzeit bereits eingereichte
Freistellungsaufträge gelten 2009 unverändert weiter.
Dies resultiert aus der Regelung, dass der bisherige
Sparerfrei- und Werbungskosten-Pauschbetrag zum
neuen Sparer-Pauschbetrag in gleicher Höhe von 801
Euro zusammengefasst werden. Ehegatten können die
doppelte Summe und damit einen Auftrag über 1.602
Euro stellen. Bis zu diesem Betrag fällt dann keine
Abgeltungsteuer an und die Bank zahlt insoweit die
anfallenden Kapitalerträge brutto aus.

Allerdings wird der Freistellungsbetrag künftig deutlich
schneller als noch 2008 überschritten, da realisierte
Kursgewinne erstmals einbezogen werden und
Dividenden in doppelter Höhe zählen. Insoweit sollte
eine Neuverteilung des Freistellungsbetrags überdacht
werden, wenn etwa bei einer Bank derzeit vorwiegend
steuerfreie Börsengeschäfte getätigt werden und bei
dem anderen Institut überwiegend Zinsen fließen. Dann
musste für die Kursgewinne kein Freistellungsauftrag
erteilt werden, was ab 2009 notwendig wird. Haben
Sparer bei mehreren Banken, Bausparkassen und
Fondsgesellschaften Freistellungsaufträge eingereicht,
kann es bei einem Institut zu einem nicht
ausgeschöpften Teilbetrag kommen. Da private
Kapitalerträge aber ab 2009 nicht mehr in die
Steuererklärung müssen, geht der durch die
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Abgeltungsteuer eingeführte Vereinfachungseffekt durch
die ungünstige Verteilung verloren.

Bei den neu ausgestellten Freistellungsaufträgen
müssen Anleger allerdings die Obergrenze von 801 Euro
und Ehepaare die von 1.602 Euro genau einhalten.
Denn die Kreditinstitute melden dem Bonner
Bundeszentralamt für Steuern automatisch, welche
Zinsen, Dividenden und Kursgewinne ohne Abzug von
Abgeltungssteuer brutto ausgezahlt worden sind. Auf
diesen Datenbestand kann dann das jeweilige
Wohnsitzfinanzamt online zugreifen. Damit wird dem
Fiskus nicht nur bekannt, welcher Sparer Wertpapiere
bei einzelnen Banken im Depot liegen hat und wie sich
seine Kapitalerträge im Einzelnen zusammensetzen.
Zusätzlich fallen Anleger auf, die Freistellungsaufträge
über das erlaubte Limit hinaus zu großzügig ausgestellt
haben. Das führt zumindest zu kritischen Nachfragen
durch die Finanzbeamten und im schlimmsten Fall kann
das Vergehen sogar als Versuch der
Steuerhinterziehung verfolgt werden.

Abgeltungsteuer: Sparer
erzielen 2009 bessere
Zinsrenditen
(Val) Zinsanleger ab einer mittleren Steuerprogression
können sich über den Jahreswechsel freuen. Während
bei Bundesanleihen, Sparbüchern, Festgeld oder
Rentenfonds in 2008 bis zur Hälfte der ohnehin
kärglichen Zinsen an den Fiskus gehen, mindert sich das
ab 2009 auf ein Viertel. Hierfür müssen Anleger noch
nicht einmal selbst aktiv werden, denn die
Zinseinnahmen sind nicht mehr mühselig mit oder ohne
fremde Hilfe für die Steuererklärung aufzubereiten. Die
Bank kümmert sich um den Steuerabzug und bietet
damit ihren Kunden einen neuen kostenlosen Service.

Dies ist aber noch nicht der einzige Vorteil für Besitzer
von Rentenfonds oder Anleihen, die angesichts der
Finanzkrise eher auf risikolosere Anlageprodukte setzen.
Die völlig neu gestalteten Spielregeln bei der Geldanlage
koppeln die Kapitaleinnahmen vollständig vom übrigen
Tarifsystem ab, was einen entscheidenden
Entlastungseffekt bringt. Die Zinsen tauchen nicht mehr
im Steuerbescheid auf, sogar der Millionär wird beim
Finanzamt an Neujahr 2009 auf einen Schlag ärmer.
Hierdurch sinkt dann als Folgewirkung die Progression
auf das sonstige Einkommen wie Lohn, Rente, Miete
oder Firmengewinn. Lebt der Sparer fast ausschließlich
von seinen Zinserträgen, weist der Steuerbescheid ab
2009 sogar ein Nullergebnis aus.
Besonders profitieren abgezinste Papiere wie etwa lang
laufende Bundesschatz- und Sparbriefe,
Inflationsanleihen sowie Zerobonds. Hier kommt es
durch die über Jahre aufgelaufenen Zinsen zu einem
geballten Einnahmezufluss auf einen Termin, der ab
2009 nicht mehr zu einem Progressionssprung führt.
Diese Erträge werden selbst in Millionenhöhe immer nur
stur und moderat mit 25 Prozent erfasst. Der
zwischenzeitliche Zinseszinseffekt bleibt weiterhin

unbelastet.

Teurer wird es 2009 auch nicht. Kommt es
beispielsweise aufgrund einer Firmeninvestition zu
kräftigen Verlusten und sinkt die Progression des
Selbstständigen dadurch unter den Abgeltungssatz,
kann er seine Kapitalerträge weiterhin dem Finanzamt
melden und bekommt die Differenz zu den von den
Banken einbehaltenen 25 Prozent erstattet.

Alle Erträge kommen in einen großen Topf für die
Abgeltungsteuer. Das bedeutet, dass Pfandbriefe oder
Festgelder ab 2009 auf einer Stufe mit Hedge-Fonds
oder Zertifikaten stehen und der Fiskus das Risiko bei
der Geldanlage nicht mehr belohnt. Besonders bei
Bürgern mit hoher Progression führt das zu einer
besseren Nachsteuerrendite im Rentendepot. Anleger
überschreiten mit ihrem individuellen Steuersatz bereits
bei einem Jahreseinkommen ab 15.600 Euro den neuen
Abgeltungstarif. Damit stehen einem Großteil der Sparer
ab 2009 deutliche Entlastungen ins Haus.

Was das neue Jahr generell für festverzinsliche
Wertpapiere an Vorteilen bringt, fällt natürlich auch für
Rentenfonds ab. Hier kommt noch ein Privileg hinzu,
dass Direktanleger langfristig nicht mehr nutzen können.
Investieren die Fonds in Anleihen mit geringer
Verzinsung und daher Kursen unter pari, unterliegen nur
die Mini-Kupons dem Abgeltungssatz und der
Kursaufschlag bis zum Nennwert bleibt steuerfrei.
Sparern gelingt das zwar ebenfalls, wenn sie Ende 2008
etwa Pfandbriefe oder Hypothekenanleihen mit Kursen
unter 100 Prozent im Depot haben. Werden diese
allerdings fällig, gibt es für die Reinvestition keinen
Bestandsschutz mehr. Insoweit verlieren Discountbonds
ihren steuerlichen Reiz. Es spielt dann keine Rolle mehr,
ob die Kapitaleinnahmen aus Zinsen und
Kursaufschlägen resultieren. Im Rentenfonds hingegen
bleibt dieser Vorteil erhalten, die Umschichtung durch
die Manager hebelt den Bestandsschutz genauso wenig
aus, also wenn der Fonds Aktien austauscht. Nur
ausschütten darf er die Gewinne nicht.
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Unternehmer

Betriebsausgaben: Geschenke
an Geschäftsfreunde zählen    
nicht immer

(Val) Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft und
den Umsatz für das kommende Jahr. Deswegen ist es
zur Weihnachtszeit allgemein üblich, Geschenke oder
kleine Aufmerksamkeiten an gute Kunden und
Lieferanten zu verteilen. Dabei ist zu beachten, dass es
für den Abzug dieser Aufwendungen als Gewinn
mindernde Betriebsausgaben einige Besonderheiten
gibt. Wer sich bei den Weihnachtsgeschenken zu
großzügig zeigt oder Formalien nicht einhält, verschenkt
die Steuerersparnis. Die besonderen Regelungen sollten
daher beachtet werden, denn Betriebsprüfer schauen
sich solche Kosten regelmäßig an. Das betrifft vor allem
folgende Punkte:

- Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur bis zu einem
Nettowert (ohne Umsatzsteuer) von 35 Euro pro Jahr
und pro Empfänger als Betriebsausgaben abzugsfähig.
Sofern beispielsweise Versicherungsvertreter oder Ärzte
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, ist die
Umsatzsteuer mit in die Ermittlung der Wertgrenze
einzubeziehen. In diesen Fällen darf der Bruttobetrag
nicht mehr als 35 Euro betragen.

- Es müssen ordnungsgemäße Eingangsrechnungen
über die eingekauften Präsente vorhanden sein, auf
denen die Namen der Empfänger vermerkt sind. Bei
Belegen mit vielen Einzelpositionen sollte eine
gesonderte Liste der Geschenke mit den Namen der der
jeweiligen Empfänger sowie der Art und der
Betragshöhe erstellt werden.

- Die Aufwendungen müssen auf ein besonderes Konto
der Buchführung vermerkt werden. Dieses Konto
„Geschenke an Geschäftsfreunde“ muss getrennt von
allen anderen Kosten sein.

- Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher Geschenke
pro Person und Jahr den Betrag von 35 Euro oder
werden die formellen Voraussetzungen zu Rechnung
und Verbuchung nicht beachtet, sind die Geschenke an
diese Personen insgesamt nicht als Betriebsausgaben
abzugsfähig und der nichtabzugsfähige Nettobetrag
unterliegt dann auch noch der Umsatzsteuer.

Unternehmer haben bei betrieblich veranlassten
Sachzuwendungen und Geschenken alternativ auch die
Möglichkeit, eine Pauschalsteuer von 30 Prozent zu
bezahlen. Dies ist nur ausgeschlossen, wenn es sich um
Sachzuwendungen je Empfänger und Geschäftsjahr von
mehr als 10.000 Euro handelt. Auch diese Zuwendungen
sind aufzuzeichnen, um diese Grenze prüfen zu können.
Der Vorteil dieser Pauschalversteuerung durch den
Zuwendenden ist, dass der Empfänger sein erhaltenes
Geschenk dann nicht als Betriebseinnahme versteuern
muss. Der Unternehmer muss den
Zuwendungsempfänger nur darüber informieren, dass er
die Pauschalierung anwendet. Sonst weiß der
Beschenkte ja gar nicht, dass er selbst nichts versteuern
muss.

Pensionszusage: GmbH sollte
Verträge überprüfen
(Val) Zur Vermeidung einer verdeckten
Gewinnausschüttung (vGA) empfiehlt es sich,
bestehende Verträge turnusmäßig auf ihre
Angemessenheit und Fremdüblichkeit hin zu überprüfen.
Ist ein Gesellschafter beherrschend an einer GmbH
beteiligt, sind beabsichtigte Vertragsänderungen noch in
2008 vorzunehmen, wenn sie ab 2009 gelten sollen.
Abreden mit solchen beherrschenden Gesellschaftern
werden nämlich nur anerkannt, wenn sie schriftlich
gefasst sind, im Voraus getroffen und wie vereinbart
eingehalten werden. Besonders die Gesellschafter-
Geschäftsführer-Bezüge sind mit der allgemeinen
Gehaltsstruktur sowie der individuellen Gewinnlage
abzugleichen. Das gilt insbesondere, wenn nach dem
Jahreswechsel eine Gehaltserhöhung geplant ist.
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf das bewährte
Mittel zur Alterssicherung des Gesellschafter-
Geschäftsführers gelegt werden. Die steuerliche
Anerkennung der Pensionszusage hängt von der
Einhaltung einer Vielzahl von Kriterien ab, die anlässlich
des Jahreswechsels kritisch überprüft werden sollten:

- Die Pensionszusage ist schriftlich zu erteilen.

- Der Pensionsberechtigte muss bei Zusage mindestens
27 Jahre alt sein und darf den 60. Geburtstag noch nicht
gefeiert haben.

- Im Zeitpunkt der Zusage muss der Berechtigte bereits
rund drei Jahre für die GmbH tätig sein.

- Die Tätigkeit des Gesellschafter-Geschäftsführers
muss nach der Pensionszusage bis zum Pensionseintritt
noch mindestens drei Jahre andauern und er muss bei
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Eintritt des Versorgungsfalls insgesamt zwölf Jahre für
das Unternehmen gearbeitet haben.

- Die Pensionszusage muss angemessen sein. Daher
darf sie nicht zu einer Überversorgung führen. Eine
solche liegt vor, wenn die Anwartschaften aus der
Pensionszusage gemeinsam mit denen aus der
gesetzlichen Rentenversicherung 75 Prozent der
Aktivbezüge überschreiten. Eine unangemessene
Zusage wird steuerlich dann komplett nicht anerkannt.

Hat ein begünstigter Gesellschafter-Geschäftsführer
bereits das Pensionsalter erreicht und ist er weiterhin für
die GmbH tätig, kann das laufende Gehalt auf die Rente
anzurechnen sein. Dies hat jüngst der Bundesfinanzhof
entschieden (I R 12/07). Hier kann es sich anbieten, die
Tätigkeit nicht im Angestelltenverhältnis, sondern
freiberuflich auf Honorarbasis auszuüben. Eine solche
Gestaltung wird vom Finanzamt aber nur dann
anerkannt, wenn die freiberufliche Tätigkeit nicht nach
Art und Umfang der eines Geschäftsführers entspricht.
Dann handelt es sich um Gestaltungsmissbrauch und
der Freie wird als Angestellter eingestuft.

Gewinnermittlung: Viele
Steueränderungen stehen 2009
ins Haus
(Val) Im Vorjahr mussten Unternehmer und Freiberufler
die neuen Regeln der Unternehmensteuerreform 2008
beachten und pünktlich zum neuen Jahresstart sind für
die gerade begonnene Gewinnermittlung erneut eine
Reihe von geänderten Vorschriften anzuwenden. Im
Vergleich zu 2008 hält sich der Umfang der Änderungen
jetzt aber in Grenzen, was aus der nachfolgenden
Übersicht erkenntlich wird. Diese beinhaltet die
wichtigsten Neuerungen für Betrieb und Kanzlei in Kürze:

1. Für die ab dem 01.01.2009 angeschafften oder
hergestellten beweglichen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens wird wieder eine degressive AfA von
25 Prozent eingeführt, die 2008 erst abgeschafft worden
war. Die Alternative zur linearen AfA ist befristet auf
Erwerbe bis zum 31.12.2010.

2. Es erfolgt eine Verbesserung bei der 20-prozentigen
Sonder-AfA, indem die Schwellen angehoben werden.
Für bilanzierende Unternehmer steigt der Wert des
Betriebsvermögens von 235.000 auf 335.000 Euro und
für Freiberufler als Überschussrechner die maßgebliche
Gewinngrenze von 100.000 auf 200.000 Euro. Somit
können mehr Mittelständler die Sonderabschreibung
zusätzlich zur linearen oder degressiven AfA nutzen.

3. Der Investitionsabzugsbetrag darf 2009 ebenfalls
unter Inanspruchnahme der erhöhten Schwellenwerte für
voraussichtliche Anschaffungen in den Jahren 2010 bis
2012 gebildet werden. Hiernach mindern 40 Prozent der
voraussichtlichen Investitionskosten vorab den Gewinn.

4. Die Grenzen für die monatliche Abgabe von
Umsatzsteuer-Voranmeldungen steigen von 6.136 auf
7.500 Euro und für vierteljährliche Voranmeldungen von
512 auf 1.000 Euro.

5. Die Grenzen für die Abgabe der Lohnsteuer-
Anmeldung steigen von 800 auf 1.000 Euro bei jährlicher
und von 3.000 auf 4.000 Euro bei vierteljährlicher
Abgabe.

6. Die amtlichen Sachbezugswerte für Unterkunft und
Miete werden zum 01.01.2009 an die Entwicklung der
Verbraucherpreise angepasst. Diese gelten im
Wesentlichen auch im Steuerrecht.

7. Auf Antrag beim Betriebsstättenfinanzamt wird eine
gemeinsame Außenprüfung von Finanzverwaltung und
Rentenversicherungsträger erreicht.

8. Dividenden und Aktienverkäufe bleiben nur noch zu
40 statt zuvor 50 Prozent im betrieblichen Bereich
steuerfrei, dafür zählen insoweit Betriebsausgaben und
Verluste mit 60 statt zuvor 50 Prozent. Das gilt
unabhängig davon, wann die Wertpapiere angeschafft
worden sind.

9. Auf Erträge aus Geschäftskonten fällt Abgeltungsteuer
an. Diese gilt aber - anders als im Privatbereich - nur als
Vorauszahlung auf die spätere Einkommensteuerschuld
des Unternehmers. Denn die Zinsen gelten als
Betriebseinnahmen und erhöhen den Gewinn.

10. Die Verpflichtung zur Rechnungsausstellung besteht
nur noch bei Ausführung steuerpflichtiger Umsätze an
einen anderen Unternehmer.
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